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Ihre Ansprechperson  
Frau Anne Drexler 
 
Durchwahl 
Telefon +49 351 564-16205 
Telefax +49 351 564-16209 
 
nkr@smj.justiz.sachsen.de 
 

Ihr Zeichen 

15-P 1600/41/7-2025/46252 

 

Ihre Nachricht vom 

18. August 2025 

 

Aktenzeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
1030/176/130-NKR 
 
 
Dresden,  
25. September 2025 

 

 

 

 
 
Hausanschrift: 
Sächsisches Staatsministerium 
der Justiz 
Hospitalstraße 7 
01097 Dresden 
 
www.justiz.sachsen.de/smj 
 
Verkehrsverbindung:   
Zu erreichen mit  
den Straßenbahnlinien  
3, 6, 7, 8, 11   
 
Parken und behinderten-  
gerechter Zugang über  
Einfahrt Hospitalstraße 7 
 
Hinweise zum Datenschutz erhalten 
Sie auf unserer Internetseite. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen diese 
Hinweise auch zu. 
 
Per E-Mail kein Zugang für elektronisch 
signierte sowie verschlüsselte 
elektronische Nachrichten; nähere 
Informationen zur elektronischen 
Kommunikation mit dem Sächsischen 
Staatsministerium der Justiz unter 
https://www.justiz.sachsen.de/E-
Kommunikation-SMJ 
 

 

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER JUSTIZ 
Hospitalstraße 7 | 01097 Dresden 
 

Sächsisches Staatsministerium 
der Finanzen 
poststelle@smf.sachsen.de 
 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sächsischen 
Beamtenversorgungsgesetzes 
hier: Stellungnahme des Sächsischen Normenkontrollrats gemäß § 6 

Absatz 1 des Sächsischen Normenkontrollratsgesetzes 
(SächsNKRG) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Sächsische Normenkontrollrat hat den oben genannten Entwurf geprüft. 

 

Es wurde nachvollziehbar dargestellt, dass die Regelung keine 

Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger, 

Wirtschaft und Kommunen hat. 

 

Die rückwirkende Erhöhung der Unfallentschädigung zum 1. Januar 2025 

führt bei einstündiger Bearbeitung in einem Fall durch einen Bediensteten 

der Laufbahngruppe/Einstiegsebene LG/E 1.2 zu einmaligem 

Personalaufwand des Freistaates Sachsen in Höhe von 47,88 Euro 

(Personalkostensatz je Arbeitsstunde LG/E 1.2 gemäß Anlage 2a VwV 

Kostenfestlegung) und einmaligem Sachaufwand in Höhe von 7,87 Euro 

(Sachkosten je Arbeitsstunde gemäß Anlage 2a VwV Kostenfestlegung). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Munz gez. Prof. Dr. Jänchen 
Vorsitzende Berichterstatterin 
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